
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/3/14 99/18/0280
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.2000

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997;

AVG §68 Abs1;

AVG §71 Abs1 Z1;

FrG 1997 §33 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Beh ist durch keine gesetzliche Regelung gehalten, bei Ausweisung des Fremden die rechtskräftige Entscheidung

über den Wiedereinsetzungsantrag betre>end die Versäumung der Frist des Fremden zur Berufung gegen die

Abweisung seines Asylantrages abzuwarten.

Schlagworte

Individuelle Normen und Parteienrechte Rechtswirkungen von Bescheiden Rechtskraft VwRallg9/3 Rechtskraft Umfang

der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der Behörde
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